
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2014/10/6 U375/2013
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.2014

Index
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Norm

VwGbk-ÜG §6, §7

Leitsatz

Zurückweisung des Antrags auf Abtretung der mit Beschluss abgelehnten Beschwerde

Rechtssatz

Die Beschwerdesache betri7t eine Angelegenheit, die nach der bis zum Ablauf des 31.12.2013 geltenden Rechtslage

von der Zuständigkeit des VwGH ausgeschlossen war. Ungeachtet dessen, dass die Beschwerde gemäß §7 Abs1

VwGbk-ÜG als solche gemäß Art144 B-VG in der ab 01.01.2014 geltenden Fassung gilt, ist daher ihre Abtretung an den

VwGH gemäß §6 Abs4 VwGbk-ÜG unzulässig.
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